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Der neue Schweizerische Republikaner.

Mittwoch, den 2; September i8o Sechstes Quartal. l Den i Vendémiaire. X.

An die Abonnenten. î

Da mit dem Stück 468, das sechste Qugrtal des

neuen S chw. Republikaners zu Ende geht, so
j

sind die Abonnenten ersucht, wann sie die Fortsetzung

ununterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Abonnement

für das siebente Quartal mit 4 Fr. 5 btz. in Bern,
und mit 5 Fr. î btz. postfcey ausser Bern, ungesäumt

zu erneuern.

Helvetische Tagsichung.
Achte Sitzung, 21. Herbstmonat.

Präsident: Kühn.
Der Vollz. Rath übersendet eine an die Tagsatzung

gerichtete Bittschrift einer Anzahl von Einwohner der
Landschaft March, um Wiedervereinigung derselben mit
dem Canton Glarus, begleitet von einem Schreiben
deS Regicrungsstatthalters des leztern Cantons.

Der Präsident legt der Versammlung folgende an
sie eingelangte Schriften vor:

1. Vorstellung des bisherigen Bezirks Interlacken,
Canton Bern, gegen seine Vereinigung mit dem Bezirk
Untersten.

2. Gegenvorstellung des leztern Bezirks.
Vorstellung der Dcputirten des Cant. Rhätien,

gegen die Abrcissung des Distrikts Moesa und dessen

Vereinigung mit dem Canton Tessin.

4. Vorstellung der Gemeinden des Bucheggbergs,

mit dem Begehren, entweder in Rüksichl iyrer kirchli-
chen und religiösen Angelegenheiten von der Cantons.

Verwaltung von Solothurn unabhängig erklärt, oder

aber dem Canton Bern einverleibt zu werden.

Bitte der Gemeinde Mur am Murtenste, daß

sie «»getheilt einem einzigen Canton einverleibt bleibe»

möge.
6. Bitte der Munizipalitätcn des Distrikts Sar.

mmstoch beym Danton Argem zu verbleiben, auf den

Fall einer Trennung des CantonS Baden von ienem
aber, nicht dens Canton Baden, sondern dem Canton
Luzern einverleibt zu werden.

7. Der Gemeindskammer und der Zehndeigenlhümer
von Winterthur Begehren einer unpartheyischen Beca-
lhung und Entscheidung über die Zehendangelegenheit.

8. Vorstellung vier sogenannter kleinbürgerlicher Fs-
milien von Wiflisburg, gegen die im Waadcländischm
Verfassungsentwurs aufgestellten Wähibarkeitsbedinge
für Munizipalstellen.

y. Zuschrift der Handwerker von Luzern, in Betreff
der Gewerbspolizey.

,<z. Bemerkungen der Munizipalität und Gememds.
kammer von Luzern, über den allgemeinen helvetischen

Verfassungsentwurs und über de» Organisakis.îsplan
für den Canton Luzern.

ri. Vorstellung einer Anzahl Beamten und Bürger
des Distrikts Oberststigen, Canton Bern, um Wie,
deraufnahme des Deputirten dieses Bezirks in die Bcr«,
nische Camonstagsatzung.

î,. Gleiche Vorstellung von der Mehrheit der Wahl,
männer des Bezirks Oberhasli, Canton Bern.

i;. Vorstellung der Munizipalität von Bern, dahin

gehend: „ Daß der District Bern, durch die Reime,

gration seiner Dcputirten wieder in sein Represents,

tionsrecht bey der Tagsatzung des Cantons Bern ein-

gestzt; daß folglich der, von der unv oll st and iz
versammelten Tagsatzung entworfene Verfassungseu.'.

wurf — was unbezüglich auf die gctroff nen Wahlen
zur allgemeinen Tagsatzung geschehen mag — zurükge»

wiesen, und eine andere, durch Mitwirkung der sä m t.
lichen Dcputirten, der Rechtlichkeit und den wahren
Bedürfnissen des Cantons angemessene Verfassung ent-

worffen und der helvetischen Tagsatzuug vorgelegt werde."

Der Präsident eröffnet der Versammlung, daß die

Verwaltungskammer, Munizipalität und Gemeinds«
kammer von Bern, ihm ihre Bereitwilligkeit erklärt
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haben, aste für die bevorstehende neue helvetische R.e»

gieruug erfoderiichen Gebäudg u. s. w. nach dem Wunsche

derselben bereit zu halten und einzurichten.

Der Präsident zeigt der Versammlung an. daß z

Bürger aus dem Canton Argau, namens einer grös.

ftren Anzahl angeblicher Deputirten dieses Cantons,

ihn um persönlichen Vortritt bey der Tagsatzung an,

gegangen haben, um das Begehren zu Wiedcrverei-

nigung des Cantons Argau mit dem Canton Bern
mündlich vorzutragen.

Die Tagsatzung beschließt hierauf im Allgemeinen,

daß sie keinerlcy Bittstellern ober Abgeordneten person,

lichen Zutritt gestatten wolle.

Die zu Vorberathung des Vcrfassungsentwurfs nie.

dcrgesezte Cvmmißivn erstattet ihren Bericht (den wir
künstig li.sern), und legt den von ihr mvdificirten Vcr.
sassuligsei'twnrf vor, dessen Druk und Austheilung un-

ter die Mitglieder beschlossen, und die Eröffnung der

Berathung über denselben, auf kommenden Frcytag am

gcsczt wird.

Canto n al-Or g anisatio n sentwürfe
so wie dieselben von den Cantonstagsat-
zunqen angenommen und der Regierung
emgesandr worden,

(In vollständigem Auszuge.)

XV.

Canton Zürich.
(Angenommen in der Cantonstagsatzung zu Zürich

am 2.7ten August >Loi.)

Ist gedrukt erschienen unter dem Titel: Entwurf
einer Cantons Verfassung für den Can-
ton Zürich, so wie e rv 0 n der Cantons.
Tagsatzung de1 sel ben den 27ten August
- xc> i angenommen worden, um der
allgemeinen helvetischen Tagsatzung
vorgelegt zu werden. 8. Zürich, bey
Orcll, Füeßli und Comp. S. ss.

Einth eilu n g, Der Canton ist in 12 Bezirke
abgetheilt. Affolteru Z S21 Activbürgcr Horgen
(zz.6- Activb), Meilen (44.76 Activb.),Zürich(,748
Aciivb.) Rcgenstorf (4770 Activb.), Bülach (,542
Activb.), Audclsingen (;8so Activb.) Winlerthur l

(zsìL Activb.), WiMngen (Z4ZS Wlvb.), Bärent-j

schwell (,659 Activb.), Grüningen (4769 Actwö.),
Uster (1 >82 Activb.)

Wahlordnung. Die Versammlungen wählen
jährlich die Mitglieder ihres Gcmeinderaths, und her-
nach auf iso Activbürger einen Bezirkswahlmann.
Das Bezirkswahlcorps wählt auf 10 seiner M-tglie.
der einen Ausschuß in das W ihicorps des Cantons;
es wählt ferner die Bezirksrichter. Das Wahlcorps
des Cantons wählt die Camonsdcputirten in die helve-
tische Tagsatzung, so wie die Mitglieder in den Can.
tons - und Venvaltungsrath und in das Cautonsgecict t.
In allen odbenannten Behörden, können 2 im ersten

Grad der Vlutsfreundschaft oder Schwägerschaft ver«
wandte Personen nicht nebeneinander sitzen.

Wählbarke itsbedinge. Man muß um
wählen oder gewählt werden zu können, helvetischer Ac-
tivbürger seyn, und für Bezirksstellen eine jährliche
directe Abgabe von 4 Fr. oder eine Caution von xoo
Franken in die Bezirkscasse erlegen; für die Can.
tonsämter das Doppelte, und für Naiioaalämtcr das
Dreyfache. Zu Gcwcmdstellen wird das Alier von 24,
zu Bczirksstellcn von 26, zu Eantsnalstcllen von 28
und zu Nationalstcllen von 40 Jahren ersodert. Fünf,
jährige uiientgeldüchtem Staat geleistete oder sehr we.
nig bezahlte Dienste, mögen von diesen Wahlb.ding,
nissen eine Ausnahme machen. Gleiche Ausnahme mag
statt finden wenn jemand dem Staat besondere wich-
lige Dienste geleistet bat, jedoch nur auf den Beschluß
des Cantonsraths. Nach Ve-stuß von 5 Jahren aber,
soll keiner in die allgemeine Tagsatzung oder in die
Cantonalbehörden erwählt werden, der nicht zuvor in
cincm öffentlichen Amt gestanden. — Alle Beamtete,
die öffentliche Einkünfte zu bcjichey haben, so wie auch
die öffentlichen Notarien, sollen angemessene Bürgschaft
l, istcn.

Ca n t 0 n s r a th. Er besteht aus 27 Mitgliedern ;
2 aus jedem District, die 4 übrigen durch mibeschränkie
Wahl. Er versammelt sich jährlich zu seinen Haupt-
Verrichtungen im Jenncr für höchstens 21 Tage, über-
dieß in 4 Sitzungen vierteljährlich für höchstens 6 Tage.
Er läßt einen permanente» Ausschuß zurük, der we-
nigstens aus dem Präsidenten und zweyen Miträthen
bestehen soll.

Der Cantvnsrath genehmigt oder verwirft die Ge»
setzvocschläge des Senats ; er bestimmt die Verthcilnngs-
und Eulhebungsart der allgemeinen sowohl, als der
besonderen Cantonsabgaben; er bewilligt die Gelder

i über die der Verwaltungsrath zn verfügen hat, mch


	Helvetische Tagsatzung

